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1. VORBEMERKUNG  

Diese ergänzende Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der ALNO AG (die 
"Ergänzende Stellungnahme") bezieht sich auf die gemeinsame Stellungnahme des 
Vorstands und des Aufsichtsrats der ALNO AG vom 7. Dezember 2006 zum freiwilligen öf-
fentlichen Übernahmeangebot (Barangebot) gemäß § 29 WpÜG der Küchen Holding GmbH 
(die "Stellungnahme"). Die Stellungnahme ist im Internet auf der Website der Gesell-
schaft unter http://www.alno.de sowie durch Hinweisbekanntmachung in der Frankfurter 
Allgemeine Zeitung veröffentlich worden. In derselben Weise wird die Ergänzende Stel-
lungnahme veröffentlicht. Die Ergänzende Stellungnahme und die Stellungnahme bilden 
eine Einheit und müssen deshalb zusammen gelesen werden. Definierte Begriffe, die in 
der Ergänzenden Stellungnahme verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie in der 
Stellungnahme.  

Sämtliche in der Stellungnahme und der ergänzenden Stellungnahme enthaltenen Anga-
ben, Prognosen, Vermutungen, Werturteile und in die Zukunft gerichtete Aussagen und 
Absichten beruhen auf den Informationen, über die der Vorstand und der Aufsichtsrat zum 
Datum der Abgabe der Stellungnahme bzw. der Ergänzenden Stellungnahme verfügten 
bzw. geben die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Einschätzungen und Absichten beider 
Organe wieder. Diese können sich nach dem Datum der Abgabe der Stellungnahme oder 
der Ergänzenden Stellungnahme ändern.   

Weder der Vorstand noch der Aufsichtsrat oder die ALNO AG übernehmen - über etwaige 
nach dem deutschen Recht bestehende Pflichten hinaus - eine Verpflichtung zur Aktuali-
sierung der Stellungnahme oder der Ergänzenden Stellungnahme.   

2. ERGÄNZENDE AUSFÜHRUNGEN ZUR ABSICHT DER MITGLIEDER DES VORSTANDS 
UND DES AUFSICHTSRATS, DAS ANGEBOT ANZUNEHMEN 

Die in der Stellungnahme enthaltenen Ausführungen zur Absicht der Mitglieder es Vor-
stands und des Aufsichtsrats, das Angebot anzunehmen, werden ergänzt. Entsprechend 
wird Ziffer 8 der Stellungnahme wie folgt neu gefasst: 

8. Absicht der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, das Angebot an-
zunehmen 

Von den Mitgliedern des Vorstands der ALNO AG hält nur Herr Michael Hummler Aktien 
der ALNO AG. Herr Michael Hummler beabsichtigt, das Angebot der Bieterin für die von 
ihm gehaltenen Aktien anzunehmen. 

Von den Mitgliedern des Aufsichtsrats der ALNO AG hält nur Herr Hermann Zweifel Aktien 
der ALNO AG. Herr Hermann Zweifel beabsichtigt, das Angebot der Bieterin für die von 
ihm gehaltenen Aktien anzunehmen. 

 

Pfullendorf, den 11. Dezember 2006  

 

ALNO AG 

 
 
 

Der Vorstand  Der Aufsichtsrat  

 


